
 

 

Fachtherapie Massnahmen und Weisungen 
Justiz 
Im Rahmen eines Strafprozesses können 
suchttherapeutische Massnahmen oder Weisungen (Art. 
63, 94 StGB) angeordnet werden 

 
Die Justiz hat die Möglichkeit, bei suchtbezogenen Delikten 
eine Massnahme in Form einer ambulanten Behandlung 
auszusprechen. Zudem kann eine unbedingte Gefängnisstrafe 
zugunsten einer ambulanten Suchtbehandlung aufgeschoben 
und im Fall einer erfolgreichen Therapie ganz erlassen werden. 
Des Weiteren kann das Gericht oder die Strafvollzugsbehörde 
bei einer Verurteilung für die Probezeit eine suchttherapeu-
tische Behandlung anordnen (Weisung). 
 
Das Angebot richtet sich an 

Personen mit gerichtlichen oder strafvollzugsbehördlichen 
Auflagen zu ambulanter Fachtherapie. 
 
Inhalt 

Die Perspektive Thurgau bietet Ihnen die Möglichkeit, sich mit 
Ihrer Suchtthematik auseinander zu setzen und damit die 
Voraussetzung für die Erfüllung ihrer Massnahme oder Wei-
sung zu schaffen. 
Durch die Therapie soll einerseits eine erneute suchtbedingte 
Straffälligkeit verhindert werden, andererseits können indi-
viduelle Ziele bearbeitet werden. 
Wir bestätigen die Einhaltung der gerichtlichen oder strafvoll-
zugsbehördlichen Auflagen und geben der jeweiligen Kon-
trollinstanz auf Anfrage bzw. gemäss Vereinbarung Auskunft 
über den therapeutischen Verlauf. 
 
Rahmenbedingungen: 

Die Dauer der Behandlung richtet sich nach den Auflagen der 
Justiz.  
Die Bedingungen der Fachtherapie werden in einer Vereinba-
rung zwischen Ihnen, der Justiz und der Perspektive Thurgau 
geregelt.  
 
Wir berechnen der Behörde für den Zusatzaufwand eine 
einmalige Aufwandpauschale von CHF 200.-  pro Fall. 
 
Mit Ausnahme gegenüber den in der Vereinbarung genannten 
Parteien unterstehen wir der Schweigepflicht. 


